Haftungsausschluss

Die Texte der einzelnen Gesetze / Verordnungen wurden eingescannt und Anderungen - soweit bekannt - eingearbeitet.
Rechtsverbindlichkeit haben ausschliellich die im Gesetzblatt und in Kultus und Unterricht verdffentlichten Texte.

Verordnung des Kultusministeriums iiber den Ubergang zwischen Hauptschulen, Realschu-
len und Gymnasien der Normalform (‘multilaterale Versetzungsordnung’)

vom 19. Juli 1985 (GBI. S. 285; K.u.U. 1985, S. 360)

zuletzt geandert am 17. April 2002 (K.u.U. 2002, S. 193)

1. Ubergang in das Gymnasium der Normalform
2. Ubergang in die Realschule
3. Ubergang in die Hauptschule
4. Freiwillige Wiederholung
Empfehlung fiir den Ubergang

I. Ubergang in das Gymnasium der Normalform
§ 1 Ubergang ohne Priifung fiir Schiiler der Realschule und der Hauptschule

(1) Ein Schuler der Klasse 6 der Realschule kann zum Ende des ersten Schulhalbjahres in die entsprechende
Klasse, ein Schiler der Klassen 5 und 6 zum Ende des zweiten Schulhalbjahres in die nachsthéhere Klas-
se des Gymnasiums Uberwechseln, wenn er eine entsprechende Bildungsempfehlung erhalten hat.

Eine Bildungsempfehlung fiir das Gymnasium setzt in der Regel voraus, dass der Schiiler in Deutsch, in
Mathematik und in der Pflichtfremdsprache, die mit der des aufnehmenden Gymnasiums Ubereinstimmen
muss, mindestens die Note ,befriedigend" erhalten sowie in allen fir die Versetzung maRgebenden Fa-
chern mindestens den Durchschnitt von 3,0 erreicht hat.

(2) Ein Schuler der Realschule kann in das Gymnasium tberwechseln
1. zum Ende des zweiten Schulhalbjahres der Massen 7 bis 10 in die nachsthéhere Klasse,
wenn er
a) in zwei der Facher Deutsch, Mathematik und Pflichtfremdsprache, die mit der ersten
Pflichtfremdsprache des aufnehmenden Gymnasiums tbereinstimmen muss, mindestens
die Note ,gut" und im dritten dieser Facher mindestens die Note ,befriedigend" erhalten
sowie in allen fur die Versetzung maRRgebenden Fachern mindestens den Durchschnitt
von 3,0 erreicht hat und
b) mindestens die Note ,befriedigend" im Wahlpflichtunterricht in jeder Fremdsprache erreicht
hat, die in der Klasse des aufnehmenden Gymnasiums ein fiir die Versetzung maRgebendes
Fach ist,
2. zum Ende des ersten Schulhalbjahres der Klassen 7 bis 9 in die entsprechende Klasse, wenn
er die unter Nr. 1 genannten Voraussetzungen zum Ende des ersten Schulhalbjahres erflllt.

(3) Ein Schiiler der Klasse 6 der Hauptschule kann zum Ende des ersten Schulhalbjahres in die entsprechen-
de Klasse, ein Schiuler der Klassen 5 und 6 zum Ende des zweiten Schulhalbjahres in die nachsthdhere
Klasse des Gymnasiums ausnahmsweise Giberwechseln, wenn er eine entsprechende Bildungsempfeh-
lung erhalten hat.

Eine Bildungsempfehlung fiir das Gymnasium kann ausgesprochen werden, wenn die Gesamtleistungen
des Schulers sowie sein Lern- und Arbeitsverhalten so tUiberdurchschnittlich sind, dass mit hoher Wahr-
scheinlichkeit angenommen werden kann, dass er den Anforderungen des Gymnasiums gewachsen sein
wird.

§ 2 Ubergang mit Priifung fiir Schiiler der Realschule und der Hauptschule

(1) Zum Ende des zweiten Schulhalbjahres kann ferner in die ndchsthdhere Klasse des Gymnasiums

Uberwechseln

1. ein Schiiler der Realschule, der die Voraussetzungen von § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 nicht erfillt,

2. ein Schiler der Hauptschule, der die Voraussetzungen von § 1 Abs. 3 nicht erfiillt, wenn er an
seiner bisherigen Schule versetzt wurde und in der vom Gymnasium vorgenommenen Prifung nach
Malgabe des Absatzes 2 Leistungen aufweist, die erwarten lassen, dass er den Anforderungen des
Gymnasiums gewachsen sein wird.

Abweichend von Satz 1 legen Schiler der Klassen 5 und 6 die Aufnahmepriifung an zentral gelegenen

Gymnasien ab, die vom Oberschulamt bestimmt werden.




(2) Die Prifung umfasst:

1. Bei Schilern der Realschule, bei denen die Pflichtfremdsprache nicht mit der des aufnehmenden
Gymnasiums Ubereinstimmt, bei denen die sonstigen Voraussetzungen von § 1 aber vorliegen,
eine schriftliche und mandliche Prifung in der Pflichtfremdsprache des Gymnasiums,

2. bei Schilern der Realschule, die die Voraussetzungen von § 1 Abs. 2 Buchst. b in den
Pflichtfremdsprachen nicht erfillen, bei denen aber die sonstigen Voraussetzungen von § 1
Abs. 2 vorliegen, eine schriftliche und mandliche Prifung in diesen Pflichtfremdsprachen des
Gymnasiums,

3. bei sonstigen Schilern der Realschule und bei Schiilern der Hauptschule eine schriftliche und
mundliche Prifung in den Kernfachern der betreffenden Klasse des aufnehmenden Gymnasi-
ums; der Schiller kann in anderen flr die Versetzung mafigebenden Fachern zusatzlich
mundlich geprift werden.

(3) Fur die Aufnahme von Schiilern der Klassen 6 bis 9 der Realschule und der Klassen 6 bis 8 der
Hauptschule zum Ende des ersten Schulhalbjahres in die entsprechende Klasse des Gymnasiums
gelten die Absatze 1 und 2 entsprechend.

Il. Ubergang in die Realschule
§ 3 Ubergang ohne Priifung fiir Schiiler des Gymnasiums

(1) Ein Schiler der Klassen 5 bis 8 des Gymnasiums kann in die Realschule iberwechseln
1. zum Ende des ersten Schulhalbjahres in die entsprechende Klasse, wenn er nach der
Versetzungsordnung flir Gymnasien oder fir Realschulen hatte versetzt werden kénnen,
2. zum Ende des zweiten Schulhalbjahres in die nachsthéhere Klasse, wenn er im Gymnasium
versetzt wurde oder nach der Versetzungsordnung flir Realschulen hatte versetzt werden
kénnen.

(2) Ein Schuler der Klassen 5 bis 8 des Gymnasiums, der die Voraussetzungen von Absatz 1 nicht
erfullt, kann zum dort vorgesehenen Zeitpunkt in die entsprechende bzw. nachsthéhere Klasse
der Realschule Uberwechseln
1. in den Klassen 5 und 6, wenn er eine entsprechende Bildungsempfehlung des bisher besuchten
Gymnasiums erhalten hat,

2. in den Klassen 7 und 8, wenn die aufnehmende Realschule nach Beratung mit dem bisher
besuchten Gymnasium zu der Annahme gelangt, dass der Schiiler den Anforderungen der
Realschule voraussichtlich gewachsen sein wird.

(3) Bei der Entscheidung, ob ein Schiler nach der Versetzungsordnung fiir Realschulen hatte versetzt
werden kénnen, gilt als Pflichtfremdsprache fiir ein Uberwechseln bis zum Ende des zweiten ~ Schul-
halbjahres der Klasse 6 die Pflichtfremdsprache, die im Gymnasium unterrichtet wurde und
ab dem Ende des ersten Schulhalbjahres der Klasse 7 die Pflichtfremdsprache, die mit der der
aufnehmenden Realschule Ubereinstimmt.

(4) Ein Schiler der Klasse 9 des Gymnasiums kann in die Realschule tiberwechseln
1. zum Ende des ersten Schulhalbjahres in die entsprechende Klasse, wenn er nach der Versetzungsord-
nung des Gymnasiums versetzt werden konnte,
2. zum Ende des zweiten Schulhalbjahres in die Klasse 10, wenn er am Gymnasium versetzt wurde.

(5) Schiler der Klassen 5 bis 10 des Gymnasiums, die nicht versetzt wurden und die Klasse am Gymnasium
wiederholen kénnten, kdnnen die entsprechende Klasse auch an der Realschule wiederholen.

§ 4 Ubergang ohne Priifung fiir Schiiler der Hauptschule

(1) Ein Schiler der Klasse 6 der Hauptschule kann am Ende des ersten Schulhalbjahres in die entsprechende
Klasse, ein Schiler der Klassen 5 und 6 zum Ende des zweiten Schulhalbjahres in die nachsthéhere Klas-
se der Realschule Uberwechseln, wenn er eine entsprechende Bildungsempfehlung erhalten hat. Eine Bil-
dungsempfehlung fiir die Realschule setzt in der Regel voraus, dass der Schiiler in zwei der Facher
Deutsch, Mathematik und Fremdsprache mindestens die Note ,,gut" und im dritten dieser Facher mindes-
tens die Note ,befriedigend" erhalten sowie in allen fir die Versetzung mal3gebenden Fachern mindestens
den Durchschnitt von 3,0 erreicht hat.



(2) Ein Schiler der Hauptschule kann in die Realschule tGberwechseln
1. zum Ende des ersten Schulhalbjahres der Klassen 7 und 8 in die entsprechende Klasse,
2. zum Ende des zweiten Schulhalbjahres der Klassen 7 bis 9 in die nachsthéhere Klasse,
wenn er in den Fachern Deutsch, Mathematik und Fremdsprache mindestens jeweils die Note
"gut" erhalten sowie in allen fiir die Versetzung mafgebenden Fachern mindestens den
Durchschnitt von 3,0 erreicht hat

§ 5 Ubergang mit Priifung fiir Schiiler des Gymnasiums und der Hauptschule

(1) In die entsprechende bzw. nachsthéhere Klasse der Realschule kann Giberwechseln

1. ein Schler der Klassen 5 bis 8 des Gymnasiums, der die Voraussetzungen des § 3 nicht erfillt, zum
dort vorgesehenen Zeitpunkt.

2. ein Schiiler der Hauptschule, der die Voraussetzungen des § 4 nicht erfiillt, zum dort vorgesehenen
Zeitpunkt, wenn er in der von der Realschule vorgenommenen Prifung Leistungen aufweist, die erwar-
ten lassen, dass er den Anforderungen der Realschule gewachsen sein wird. In den Kernfachern der
entsprechenden Klasse der Realschule wird schriftlich und mindlich gepruft; in anderen fir die Verset-
zung mallgebenden Fachern kann zusétzlich mandlich gepruft werden.

Abweichend von Satz 1 legen Schiler der Klassen 5 und 6 die Aufnahmeprifung an zentral gelegenen
Realschulen ab, die vom Staatlichen Schulamt bestimmt werden.

(2) Ein Schiuler der Klasse 9 des Gymnasiums, der die Voraussetzungen von § 3 Abs. 4 oder Abs. 5
nicht erfillt, kann nach Bestehen einer Prifung entsprechend Absatz 1 zum Ende des ersten
Schulhalbjahres in die nachstniedrigere Klasse der Realschule tiberwechseln und zum Ende des
zweiten Schulhalbjahres die Klasse an der Realschule wiederholen.

lil. Ubergang in die Hauptschule
§ 6 Ubergang ohne Priifung in die nichsthdhere Klasse

(1) Ein Schuler der Klassen 5 bis 7 der Realschule oder des Gymnasiums kann in die nachsthéhere Klasse
der Hauptschule Uberwechseln
1. zum Ende des zweiten Schulhalbjahres, wenn er nach der Versetzungsordnung der Hauptschule
hatte versetzt werden kénnen,
2. wahrend des Schuljahres, wenn er am Ende des vorhergehenden Schuljahres in der Realschule oder
im Gymnasium nicht versetzt wurde, aber nach der Versetzungsordnung fir Hauptschulen hatte ver-
setzt werden koénnen.

(2) Ein Schuler der Klassen 5 bis 7 der Realschule oder des Gymnasiums, der nicht versetzt wurde und
auch nach der Versetzungsordnung fir Hauptschulen nicht hatte versetzt werden kénnen, kann zum
Ende des zweiten Schulhalbjahres in die ndchsthéhere Klasse der Hauptschule Gberwechseln
1.in den Klassen 5 und 6, wenn er eine entsprechende Bildungsempfehlung der bisher besuchten Schule
Schule erhalten hat,

2. in der Klasse 7, wenn die aufnehmende Hauptschule nach Beratung mit der bisher besuchten zu der
Annahme gelangt, dass der Schuler den Anforderungen der Klasse 8 der Hauptschule voraussicht-
lich gewachsen sein wird.

(3) Bei der Entscheidung, ob ein Schiiler nach der Versetzungsordnung flir Hauptschulen hatte versetzt
werden kénnen, gilt als Fremdsprache fiir ein Uberwechseln bis zum Ende des zweiten Schulhalbjahres
der Klasse 6 die Fremdsprache, die an der bisher besuchten Schule unterrichtet wurde und in Klasse 7
die Fremdsprache, die mit der der aufnehmenden Hauptschule tbereinstimmt.

(4) Ein Schuler der Klasse 8 der Realschule oder des Gymnasiums, der nach Klasse 9 versetzt wurde,
kann zum Schuljahresbeginn in die Klasse 9 der Hauptschule Gberwechseln.

§ 7 Ubergang mit Priifung in die nichsthéhere Klasse

Ein Schiiler der Klassen 5 bis 7 der Realschule oder des Gymnasiums, der nicht versetzt wurde und die
Voraussetzungen des § 6 nicht erfillt, kann zum dort vorgesehenen Zeitpunkt in die nachsthéhere Klasse
der Hauptschule Gberwechseln, wenn er in der von der Hauptschule vorgenommenen Prifung Leistungen
aufweist, die erwarten lassen, dass er den Anforderungen der Hauptschule gewachsen sein wird.

In den Fachern Deutsch, Mathematik und Fremdsprache wird schriftlich und mandlich gepruft; in anderen
fur die Versetzung maflgebenden Fachern kann zusatzlich mindlich geprift werden.



§ 8 Ubergang in die entsprechende Klasse

(1) Ein Schuler der Klassen 5 bis 8 der Realschule oder des Gymnasiums, der nicht auf Grund der
Bestimmungen der §§ 6 und 7 in die nachsthohere Klasse der Hauptschule Uberwechseln kann,
wird in die Klasse der Hauptschule aufgenommen, die der bisher besuchten entspricht.

(2) Ein Schuler der Klasse 9 der Realschule oder des Gymnasiums, der am Schuljahresende nicht
versetzt wurde, kann die Klasse 9 an der Hauptschule wiederholen, wenn er dies auch an der
Realschule oder am Gymnasium koénnte.

IV. Freiwillige Wiederholung zweier Schulhalbjahre; Empfehlung fiir den Ubergang;
Ergédnzende Regelungen

§ 9 Ubergang mit Wiederholung

(1) In ein Gymnasium, eine Realschule oder eine Hauptschule kann auch wie folgt Ubergewechselt

werden:

1. Ein Schiler, der nach den Bestimmungen der §§ 1 bis 7 in die jeweils nachsthéhere Klasse Uberwech-
seln kénnte, kann zu dem dort festgelegten Zeitpunkt auch in die Klasse Uberwechseln, die der bisher
besuchten entspricht.

2. Ein Schiiler, der nach den Bestimmungen der §§ 1 bis 8 in die Klasse Uberwechseln kdnnte, die der
bisher besuchten Klasse entspricht, kann zum dort festgelegten Zeitpunkt auch in die nachstniedrigere
Klasse Uberwechseln.

(2) Fur die zutreffende Entscheidung, ob der Ubergang nach Abs. 1 ohne oder mit Ablegen einer Priifung
mdglich ist, sind die Noten des zuletzt besuchten Schulhalbjahres mafRgebend. Eine etwaige Prifung
richtet sich fir Schiler der Klassen 5 und 6 hinsichtlich der Prifungsfacher und der Anforderungen nach
der nachsthéheren Klasse der gewtinschten Schulart, fir Schiler ab Klasse 7 nach der Klasse, in die der
Schuler Uberwechseln will.

(3) Bei Schillern, die bereits eine Prifung nach dieser Verordnung zur Aufnahme in die nachsthdhere Klasse
zum Ende des zweiten Schulhalbjahres oder in die entsprechende Klasse zum Ende des ersten Schul-
halbjahres abgelegt und nicht bestanden haben, kann die aufnehmende Schule auf eine weitere Priifung
verzichten, wenn sie zu der Annahme gelangt, dass die dort gezeigten Leistungen fiir die Aufnahme in
die Klasse, die der bisher besuchten entspricht bzw. in die nachstniedrigere ausreichen.

(4) Bei einem Schiiler, der in eine Realschule oder ein Gymnasium libergewechselt ist, zahlt das Uberwech-
seln in die Klasse, die der bisher besuchten entspricht oder in die nachstniedrigere nach Abs. 1 als Wie
derholung einer Klasse auf Grund einer Nichtversetzung nach der Versetzungsordnung. Beim Uberwech-
seln in eine Hauptschule zahlt dies als freiwillige Wiederholung einer Klasse nach der Versetzungsord-
nung.

§ 10 Empfehlung fiir den Ubergang

Wird ein Schiler der Klassen 7 bis 10 der Realschule oder des Gymnasiums nicht versetzt und
gelangt die Klassenkonferenz zu der Uberzeugung, dass er auch bei einer Wiederholung der
Klasse voraussichtlich nicht zu versetzen ware, kann sie die schriftliche Empfehlung aussprechen,
in die Hauptschule bzw. die Realschule tiberzuwechseln. Fiir das Uberwechseln in eine dieser
Schulen gelten die Bestimmungen der §§ 3 bis 9.

§ 11 Erganzende Regelungen

(1) Die Empfehlung nach § 10 und die Bildungsempfehlungen nach § 1 Abs. 1 und 3, § 3 Abs. 2 Nr. 1,
§ 4 Abs. 1 sowie § 6 Abs. 2 Nr. 1 werden von der Klassenkonferenz unter Vorsitz des Schulleiters
ausgesprochen, im Fall von § 1 Abs. 3 mit Zweidrittelmehrheit. Der Vorsitzende ist stimmberechtigt.

(2) Beim Uberwechseln zum Ende des zweiten Schulhalbjahres sind die Noten des Jahreszeugnisses maf-
gebend. Beim Uberwechseln zum Ende des ersten Schulhalbjahres sind die Noten des Halbjahreszeug-
nisses maRgebend. Wird in der entsprechenden Klasse kein Halbjahreszeugnis erteilt, ist fiir den Uber-
gang ein Zeugnis mit ganzen Noten zu bilden, das maf3gebend ist.



(3) Beim Ubergang in die Klassen 7 bis 10 der Realschule wahlt der Schiiler sein kiinftiges Wahlpflichtfach.
Wahlt er "Mensch und Umwelt" oder "Natur und Technik", entféllt eine etwaige Aufnahmeprifung in die-

sem Kernfach.

(4) Beim Wechsel einer Schulart zum Ende des ersten Schulhalbjahres sind die Noten des Jahreszeugnisses
nur aus den Leistungen im zweiten Schulhalbjahr zu bilden.

V. Schlussbestimmungen
§ 12 Inkrafttreten
Die Verordnung tritt am 1. August 1985 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Verordnung des Ministeriums fir Kultus und Sport (iber den Ubergang zwischen
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien der Normalform (multilaterale Versetzungsordnung)

vom 7. August 1980 aulRer Kraft.



	I. Übergang in das Gymnasium der Normalform
	II. Übergang in die Realschule
	III. Übergang in die Hauptschule
	V.  Schlussbestimmungen

